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§ 1 Mitglieder der Vereinsjugend
Unsere Vereinsjugend setzt sich aus den folgenden Gruppen zusammen: 
· Kinder = alle Mitglieder zwischen 6 und 12 Jahren,
· Jugendliche = alle Mitglieder von 13 bis 17 Jahren,
· junge Menschen = alle Mitglieder von 18 bis 26 Jahren,
· besondere Vertreter = Übungsleiter, Vorstandsmitglieder oder Mitarbeiter des Vereins, die sich besonders für das Wohl der Vereinsjugend einsetzen.

§ 2 Organe der Vereinsjugend
Die Organe der Vereinsjugend sind:
· die Vereinsjugend-Versammlung, 
· der Jugendvorstand.

§ 3 Die Vereinsjugend-Versammlung
a) Die Vereinsjugend-Versammlung setzt sich aus allen Mitgliedern der Vereinsjugend zusammen. 

b) Aufgaben der Versammlung sind: 
· Informationen über das vergangene Jahr,
· Entlastung und Wahl des Jugendvorstands,
· gemeinsame Entwicklung neuer Ideen für die Vereinsjugend,
· sonstige Aufgaben, wie Fragen zur Vereinsjugend, Beschluss über neue Aktionen, Änderungen der Jugendordnung.

c) Die ordentliche Vereinsjugend-Versammlung findet einmal jährlich mit zeitlicher Nähe zur Mitgliederversammlung statt. Sie wird spätestens zwei Wochen vorher vom Jugendvorstand per E-Mail und Aushang angekündigt. Weitere Jugendversammlungen finden auf Beschluss des Jugendvorstands oder auf Antrag von mindestens 20 stimmberechtigten Mitgliedern der Jugendversammlung statt. 

d) Kommt es zu Wahlen und Abstimmungen, entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

§ 4 Zusammensetzung und Aufgaben des Jugendvorstands
a) Der Jugendvorstand besteht aus
· dem/der Jugendvertreter/in (aus dem Gesamtvorstand),
· dem ersten und zweiten Jugendvorsitzenden (Alter: 16 bis 26 Jahre),
· dem/der Jugend-Kassenwart/in/ (Alter: 14 bis 26 Jahre),
· und maximal fünf Beisitzern (Alter: 8 bis 26 Jahr).

b) Jedes Mitglied der Vereinsjugend ist entsprechend den Altersbeschränkungen zum Zeitpunkt der Wahl für die Posten im Jugendvorstand von der Vereinsjugend wählbar. Ausnahme bildet der Jugendwart, da dieser Posten von der Mitgliederversammlung gewählt wird.

c) Der Jugendvorstand wird für zwei Jahre gewählt. 

d) Die Treffen des Vereinsvorstands finden nach Bedarf statt. Bei zeitlich begrenzten Projekten können weitere Unterstützer aus der Vereinsjugend benannt werden und mitwirken. 

e) Der Jugendvorstand erhält ein jährlich neu festgelegtes Budget über das Sie im Sinne der Vereinsjugend walten und buchführen. Am Ende des Geschäftsjahres rechnet der Jugendvorstand alles mit dem Kassenwart des Gesamtvereins ab.

f) Der Jugendvorstand handelt eigenständig. Er setzt sich für die Vereinsjugend ein, um ein tolles Vereinsleben zu gestalten. Zu seinen Aufgaben zählen: 
· die Entwicklung und Förderung von sportlichen Angeboten passend für die Altersklassen der Vereinsjugend, z. B. durch die Planung des grundsätzlichen Vereinsangebots oder zusätzlichen attraktiven Möglichkeiten wie das Kindersportabzeichen,
· Aufbau altersgerechter Beteiligungsmöglichkeiten der Vereinsjugend in der Vereinsorganisation,
· Umsetzung der Grundsätze für ein gemeinsames Miteinander in der Vereinsjugend, aufgebaut auf den Grundsätzen der Vereinsjugend (siehe § 6),
· regelmäßiger Austausch im Jugendvorstand selbst, mit der Vereinsjugend und mit dem Gesamtvereinsvorstand, 
· eine wertschätzende Zusammenarbeit mit externen Partnern zum Beispiel andere Vereinen, Bildungseinrichtungen oder Sponsoren.

§ 5 Änderungen der Jugendordnung
Änderungen an der Jugendordnung müssen von der Vereinsjugend-Versammlung beschlossen und durch die Mitgliederversammlung bestätigt werden. Das Vorgehen und der Zustimmungsentscheid sind analog dem Verfahren für Satzungsänderungen. 

§ 6 Grundsätze der Kinder- und Jugendarbeit
Damit die vielen unterschiedlichen Mitglieder der Vereinsjugend ein positives Miteinander erleben und sich persönlich entwickeln können, gelten folgende Grundsätze: 
1. Wir gehen fair miteinander um.
2. Wir respektieren uns gegenseitig. Alle Mitglieder unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Alter etc. sind gleich. Diskriminierung, Rassismus und Mobbing haben in unserem Verein keinen Platz.
3. Wir geben jedem Mitglied das Recht auf freie Meinungsäußerung
4. Wir leben Teamgeist nicht nur im Sport, sondern auch im Vereinsleben. Gemeinsam erreichen wir mehr.
5. Im Vordergrund steht der Spaß, nicht der sportliche Ehrgeiz. Das leben wir in der Vereinsjugend und fordern auch Eltern auf, sich danach zu richten. 

§7 Inkrafttreten 
Diese Jugendordnung tritt mit der Genehmigung der Mitgliederversammlung vom 26. März 2022 in Kraft. 
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Damit Vereinsfiihrung Freude macht




